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Grenzüberschreitende Verträge

(aus der Perspektive des deutschen 
Rechts)

B2C

EU

Welches 
Recht 
gilt?

Rechtswahl 
getroffen? 

(individuell o. in 
AGB)

(+)

Vereinbarung 
idealerweise: 

Recht am 
Sitz des 

Verkäufers/ 
Dienstleisters 

(hier: 
deutsches 

Recht)

Achtung:

Fortgeltung 
der 

zwingenden 
Verbraucher

-schutz-
vorschriften 

am 
jeweiligen 

Verbraucher
-kunden-
Wohnsitz

(-)

i.d.R. Geltung des 
Rechts am 

Verbraucherkunden-
Wohnsitz 

(„gewöhnlicher 
Aufenthalt“); 

Vor.: Unternehmer 
übt bzw. richtet 
seinen 
Geschäftsbetrieb im 
jeweiligen Land aus

Welche 
Gerichte 

sind 
zuständig?

Gerichtsstandsver-
einbarung nur unter 

bes. Vor. (Art. 19 
EuGVO)!

Grundsatz: Gerichte 
am Wohnsitz des 

Verbraucherkunden 
zuständig; 

Vor.: Unternehmer 
richtet seine 
Tätigkeit auf diesen 
Mitgliedstaat aus

Nicht-EU

s. EU; 
Mindestmaß 

ist 
zwingendes 
heimisches 

Verbraucher-
recht (Art. 9 
Rom I VO)

B2B

EU

Welches 
Recht gilt?

Rechtswahl 
getroffen? 

(individuell o. 
in AGB)

(+)

Vereinbarung Vereinbarung 
idealerweise: 
Recht am Sitz 

des 
Verkäufers/ 

Dienstleisters 
(hier: 

deutsches 
Recht)

(-)

Geltendes 
Recht 

abhängig 
von Art des 
Vertrages 

(z.B. 
Kaufvertrag 
i.d.R. Sitz 

des 
Verkäufers)

Hinweis: UN-Kaufrecht 
(CISG) gilt dann i.d.R. 

automatisch als Teil des  
deutschen Rechts; 

ausdrückliche Abdingbarkeit 
möglich

Welche 
Gerichte 

sind 
zuständig?

Gerichtstand-
vereinbarung

?

(+)

i.d.R. frei 
vereinbar

er 
Gerichtsst

and

(-)

grds. Sitz 
des 

Beklagten

Nicht-
EU

grds. s. EU

Teils Sonder-
regelung en 
(z.B. Mexiko, 

Schweiz)

ACHTUNG:

Vollstreckung 
schwierig bis 
unmöglich!

Schiedsverein-
barung zu 

empfehlen!

Hinweis: 
Achten Sie auf den Gleichlauf von anwendbarem Recht und 
Gerichtsstand!

Tipp: Außergerichtliche Streitbeilegung  
Aufnahme einer Schieds- u./o. Mediationsklausel im Vertrag; Schiedsvereinbarung mit Verbrauchern unter besonderer Form,  §1031 V ZPO

Tipp: 
Schiedsvereinbarung
- Weltweit 

vollstreckbar
- Individuell 

(Sprache, 
anwendbares 
Recht u.a.)

- Freie (Teil-) 
Rechtswahl


